
Die Gothaer Tierkrankenversicherung
AVTK 2018

Kundeninformationen und 
Versicherungsbedingungen

21
63

32
 –
 0
2.
20

18



Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,

Sie sorgen tagtäglich dafür, dass es Ihrem besten Freund gut geht. Doch es gibt viele Situationen, die Sie als
Tierhalter in Schwierigkeiten bringen können. Und dann noch mit hohen Kosten für Sie verbunden sind. In
diesen Fällen hilft Ihnen die Gothaer Tierkrankenversicherung.

Die Basis unseres gegenseitigen Vertrages bilden 

•  die Allgemeinen Bedingungen für die Tierkrankenversicherung (AVTK 2018)
•  sowie gesetzliche Bestimmungen.

Sie legen zusammen mit dem Versicherungsschein den Inhalt Ihrer Versicherung fest und sind wichtiger
Bestandteil unserer Vertragsvereinbarung.

Bitte lesen Sie die Unterlagen daher vollständig und gründlich durch und bewahren Sie sie sorgfältig auf. 
So können Sie auch später, besonders nach einem Unfall oder bei Erkrankung des versicherten Tieres, alles
Wichtige noch einmal nachlesen.

Wir möchten Ihnen wichtige Fachbegriffe klar und leicht verständlich erklären und durch Beispiele erläutern.
Die Bedeutung der Fachbegriffe beschreiben wir immer dort, wo wir sie verwenden. Wenn wir Beispiele
aufführen, sind diese nicht abschließend.

Bei allen Fragen zur Gothaer Tierkrankenversicherung hilft Ihnen auch Ihr Berater  gerne weiter.
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Tierkrankenversicherung
Informationsblatt zu Versicherungsprodukten

Unternehmen: Produkt: Gothaer Tierkrankenversicherung
Gothaer Allgemeine Versicherung AG
Registriert in der Bundesrepublik Deutschland

Dieses Informationsblatt ist ein kurzer Überblick über die Gothaer Tierkrankenversicherung. Es ist daher nicht vollständig. Die
vollständigen Informationen und den konkreten Versicherungsumfang finden Sie in den Vertragsunterlagen:
• Versicherungsantrag
• Versicherungsschein
• Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Tierkrankenversicherung.
Damit Sie umfassend informiert sind, lesen Sie bitte alle Unterlagen durch.

Um welche Versicherung handelt es sich?
Es handelt sich um eine Tierkrankenversicherung für Ihren Hund. Diese schützt Sie vor den finanziellen Folgen im Falle einer notwendigen Operation
oder Heilbehandlung wegen Krankheit oder Unfall Ihres Tieres.

Was ist versichert?
Gegenstand der Versicherung ist die Übernahme der
Kosten für veterinär-medizinisch notwendige
Operationen und, sofern vereinbart, für
Heilbehandlungen des versicherten Tieres.
Unsere Leistung orientiert sich an der
Gebührenordnung für Tierärzte (GOT). In welchem
Umfang wir die Kosten für den Tierarzt übernehmen,
können Sie den Vertragsunterlagen entnehmen.
Darüber hinaus sind weitere Leistungen versichert, zum
Beispiel:
Zuschuss zur Tiermarkierung
Zuschuss zur Kastration oder Sterilisation des Tieres
Zuschuss für Vorsorgebehandlungen
Organisation der Unterbringung Ihres Tieres im
Notfall
Dokumenten- und Daten-Depot

Telefonische Rechtsberatung im Zusammenhang mit
der Haltung des versicherten Tieres.

Welche Leistungen versichert sind und die Höhe der
Leistung, können Sie den Vertragsunterlagen entnehmen.

Wie hoch ist die Versicherungssumme?
Die Höhe der Versicherungssumme können Sie den
Vertragsunterlagen entnehmen.

Was ist nicht versichert?
Bestimmte Krankheiten und Behandlungen sind nicht
versichert, wie zum Beispiel:
Krankheiten, die bei Beginn der Versicherung bereits
vorhanden waren, einschließlich angeborener
Fehlentwicklungen
Maßnahmen, die der Herstellung eines Rassestandards
oder ästhetischen Aussehens dienen
Korrektur von Zahn- und Kieferanomalien

Gibt es Deckungsbeschränkungen?
Einige Fälle sind aus dem Versicherungsschutz
herausgenommen. Dazu gehören zum Beispiel:
! Für Krankheiten besteht eine Wartezeit.
! Bei der Versicherung von Heilbehandlungen gilt eine
Selbstbeteiligung.

! Schäden, die Sie vorsätzlich herbeigeführt haben.

Wo bin ich versichert?
Der Versicherungsschutz besteht in Deutschland und befristet auch in Europa während eines vorübergehenden
Auslandsaufenthaltes.

Welche Verpflichtungen habe ich?
Es bestehen beispielsweise folgende Pflichten:
• Sie müssen alle Fragen im Antragsformular wahrheitsgemäß und vollständig beantworten.
• Die Versicherungsbeiträge müssen Sie rechtzeitig und vollständig bezahlen.
• Im Versicherungsfall müssen Sie uns vollständige und wahrheitsgemäße Informationen geben.
• Sie müssen die Kosten des Schadens gering halten.

Wann und wie zahle ich?
Den ersten Beitrag müssen Sie spätestens zwei Wochen nach Erhalt des Versicherungsscheins zahlen.
Wann Sie die weiteren Beiträge zahlen müssen, können Sie dem Versicherungsschein entnehmen. Je nach Vereinbarung kann das
monatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich sein. Sie können uns die Beiträge überweisen oder uns ermächtigen, die Beiträge
von Ihrem Konto einzuziehen (SEPA-Lastschriftmandat).

Wann beginnt und endet die Deckung?
Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt. Voraussetzung ist, dass Sie den ersten
Beitrag rechtzeitig und vollständig gezahlt haben. Anderenfalls beginnt der Versicherungsschutz mit der Zahlung.
Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von mindestens einem Jahr? Dann verlängert er sich automatisch um jeweils ein Jahr. Ausnahme: Sie
oder wir haben den Vertrag gekündigt.
Hat Ihr Vertrag eine Laufzeit von drei Jahren oder mehr? Dann können Sie Ihren Vertrag zum Ende des dritten Jahres kündigen.

Wie kann ich den Vertrag kündigen?
Sie oder wir können den Vertrag zum Ablauf der zunächst vereinbarten Vertragsdauer und zum Ablauf jedes Verlängerungsjahres
kündigen. Die Kündigung muss spätestens drei Monate vor dem Ende der Vertragsdauer erfolgen.
Außerdem können Sie und wir den Versicherungsvertrag unter bestimmten Voraussetzungen vorzeitig kündigen. Das ist zum Beispiel
nach einem Schadenfall möglich.
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Allgemeine Kundeninformationen

Gothaer Allgemeine Versicherung AG

Rechtsform                                                              Aktiengesellschaft 
Registergericht und Registernummer                 Amtsgericht Köln, HRB 21433

Vorsitzender des Aufsichtsrates                         Prof. Dr. Werner Görg 
Vorstand                                                                   Dr. Christopher Lohmann (Vorsitzender)
                                                                                   Oliver Brüß
                                                                                   Dr. Mathias Bühring-Uhle
                                                                                   Dr. Karsten Eichmann
                                                                                   Harald Ingo Epple

Postanschrift                                                           50598 Köln

Hausanschrift                                                          Gothaer Allee 1
                                                                                   50969 Köln

Gothaer Allgemeine Versicherung AG
Niederlassung für Frankreich                              2 Quai Kléber                                          FR-67000 Strasbourg

Hauptbevollmächtigter                                         Claude Ketterle

Die Gothaer Allgemeine Versicherung AG ist durch Erlaubnis der zuständigen Aufsichtsbehörde zum
Betrieb der Schaden- und Unfallversicherung berechtigt.

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Bereich Versicherungen
Graurheindorfer Straße 108
53117 Bonn
Bitte beachten Sie, dass die BaFin keine Schiedsstelle ist und einzelne Streitfälle nicht verbindlich 
entscheiden kann.

Die wesentlichen Merkmale der Versicherung wie Art, Umfang, Fälligkeit und Erfüllung der Versicherungs -
leistungen sowie den Gesamtbeitrag (Gesamtpreis und eingerechnete Kosten) haben wir Ihnen bereits im
Informationsblatt zu Versicherungsprodukten, den zugehörigen Allgemeinen Versicherungsbedingungen
bzw. in unserem Vorschlag genannt. 

Ihre individuelle, persönliche und kompetente Beratung ist unser Ziel. Sollten Sie dennoch einmal nicht
zufrieden sein, wenden Sie sich bitte an 

Gothaer Allgemeine Versicherung AG 
50598 Köln
Internet: www.gothaer.de/privatkunden/kontakt-privatkunden/beschwerdemanagement.htm
Mail: beschwerde@gothaer.de
oder an den Versicherungsombudsmann als gesetzliche Schlichtungsstelle zur außergerichtlichen Beile-
gung von Streitigkeiten:

Versicherungsombudsmann e. V.
Postfach 080632
10006 Berlin
Internet: www.versicherungsombudsmann.de 
Ihr Recht, unmittelbar den Rechtsweg zu beschreiten, wird dadurch nicht berührt.

Die Ihnen für den Abschluss Ihres Versicherungsvertrages zur Verfügung gestellten Informationen haben
eine befristete Gültigkeitsdauer. Dies gilt sowohl bei unverbindlichen Werbemaßnahmen (Broschüren,
Annoncen, etc.) als auch bei Vorschlägen und sonstigen Preisangaben.
Sofern in den Informationen keine Gültigkeitsdauer angegeben ist, gelten sie für eine Dauer von vier
Wochen nach Veröffentlichung 

Sie sind an Ihren Antrag auf Abschluss des Versicherungsvertrags einen Monat gebunden.

Der Vertrag kommt durch Ihren Antrag auf Abschluss des Versicherungsvertrages und unsere Annahmeer-
klärung durch Übersendung des Versicherungsscheines zustande, wenn Sie nicht von Ihrem Widerrufsrecht
Gebrauch machen. Im Fall von Abweichungen von Ihrem Antrag oder den getroffenen Vereinbarungen sind
diese – einschließlich Belehrung und Hinweise auf die damit verbundenen Rechtsfolgen – in Ihrem Versi-
cherungsschein gesondert aufgeführt.

Gesellschaftsangabe

Ladungsfähige Anschrift

Niederlassungen im EU-Gebiet
und dortige Vertreter

Hauptgeschäftstätigkeit

Aufsichtsbehörde

Informationen zur 
Versicherungsleistung
und zum Gesamtbeitrag

Ansprechpartner zur 
außergerichtlichen Schlichtung

• Gothaer Beschwerde -
management

• Versicherungs-
Ombudsmann

Gültigkeitsdauer von 
Vorschlägen und sonstigen
vorvertraglichen Angaben 

Bindefrist

Zustandekommen des
Vertrages



5

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt, wenn der Erst-
beitrag unverzüglich nach Ablauf von 14 Tagen nach Zugang des Versicherungsscheins bezahlt worden ist.
Für den Fall, dass Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht unverzüglich, sondern zu einem späteren
Zeitpunkt zahlen, beginnt der Versicherungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt.
Sofern bestimmte Wartezeiten bestehen, haben wir Sie im Antrag bzw. in den Versicherungsbedingungen
darauf hingewiesen.

Der Versicherungsschutz kann im Einzelfall auf Grund einer vorläufigen Deckungszusage ab dem darin ge-
nannten Zeitpunkt in Kraft treten. Diese ist ein eigenständiger Versicherungsvertrag, der insbesondere
nach endgültigem Abschluss der Vertragsverhandlungen oder bei Vorlage des Versicherungsscheins über
den endgültigen Versicherungsschutz endet.

Widerrufsbelehrung

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B.
Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt, nachdem Sie den Versicherungsschein, die Vertragsbestim-
mungen einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen, die weiteren Informationen nach § 7
Abs. 1 und 2 des Versicherungsvertragsgesetzes in Verbindung mit den §§ 1 bis 4 der VVG-Informations-
pflichtenverordnung und diese Belehrung jeweils in Textform erhalten haben. Zur Wahrung der Widerrufs-
frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an: Gothaer Allgemeine
Versicherung AG, Gothaer Allee 1, 50969 Köln.

Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz, und wir erstatten Ihnen den auf die
Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der Beiträge, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Ver-
sicherungsschutz vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt. Den Teil des Beitrags, der auf die Zeit bis zum
Zugang des Widerrufs entfällt, dürfen wir in diesem Fall einbehalten; dabei handelt es sich pro Tag um
einen Betrag in Höhe von 1/360 des von Ihnen für ein Jahr zu zahlenden Beitrags. Die Erstattung zurück -
zuzahlender Beiträge erfolgt unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs. Beginnt der
Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, hat der wirksame Widerruf zur Folge, dass emp-
fangene Leistungen zurückzugewähren und gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben sind.

Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch sowohl von Ihnen als auch
von uns vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. Das Widerrufsrecht besteht
nicht bei Verträgen mit einer Laufzeit von weniger als einem Monat. Soweit eine vorläufige Deckung erteilt
wurde, endet diese mit dem Zugang des Widerrufs bei uns.

Ende der Widerrufsbelehrung.

Sollten Sie Ihre Vertragserklärung im Rahmen des elektronischen Geschäftsverkehrs z.B. über
www.gothaer.de abgegeben haben, gilt für Ihr Widerrufsrecht ergänzend Folgendes:
Die Frist zum Widerruf beginnt nicht bevor wir unsere Pflichten gemäß § 312i Absatz 1 Satz 1 des Bürger-
lichen Gesetzbuchs in Verbindung mit Artikel 246c des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch
erfüllt haben.

Zu Laufzeit und Beendigung des Vertrags verweisen wir auf die Hinweise im Informationsblatt zu
 Versicherungsprodukten.

Einzelheiten entnehmen Sie dem Informationsblatt zu Versicherungsprodukten und den Versicherungs-
bedingungen.

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Ansprüche gegen uns als Versicherer können Sie vor dem Gericht an Ihrem Wohnort bzw. gewöhnlichen 
Aufenthaltsort oder vor dem Amts- bzw. Landgericht in Köln (Sitz der Gesellschaft) geltend machen.

Sämtliche das Vertragsverhältnis betreffende Informationen und Kommunikation finden in deutscher
Sprache statt, es sei denn, dass im Einzelfall anders lautende Vereinbarungen getroffen werden.

Ihre Zahlung des ersten oder einmaligen Beitrags gilt als rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach Ablauf
von 14 Tagen nach Zugang des Versicherungsscheins erfolgt.

Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie innerhalb des im Versicherungsschein oder in der Beitrags-
rechnung angegebenen Zeitraums bewirkt ist.

Ist mit Ihnen die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, gilt Ihre Zahlung als rechtzeitig,
wenn der Beitrag zu dem im Versicherungsschein oder in der Beitragsrechnung angegebenen Fällig-
keitstag eingezogen werden kann und Sie einer berechtigten Einziehung nicht widersprechen.

Falls wir mit Ihnen unterjährige Zahlweise vereinbaren, ist grundsätzlich ½-jährliche, ¼-jährliche oder
monatliche Beitragszahlung möglich, wobei ein Zuschlag für unterjährige Beitragszahlung berechnet
werden kann.

Vorläufige Deckung

 Widerrufsrecht

 Widerrufsfolgen

Besondere Hinweise

Laufzeit, 
Mindestlaufzeit

Beendigung des Vertrages

Anwendbares Recht/
Gerichtsstand

Vertragssprache

Zahlweise

• Erstbeitrag

• Folgebeitrag

• SEPA-Lastschrift-Mandat:

• Unterjährige Zahlweise

Beginn des
Versicherungsschutzes

Ergänzender Hinweis
zum Widerrufsrecht
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Leistungsbeispiele                                                   Gothaer                                   Gothaer                                   Gothaer                                   Verweis
                                                                             Tierkranken Basis                  Tierkranken Plus              Tierkranken Premium

Versicherungssumme Bis 2.500 EUR Bis 5.000 EUR Unbegrenzt Versicherungsschein/
(Jahreshöchstentschädigung) Antrag

Vergütung des Tierarztes 1-fach 2-fach 2-fach § 8
(Erstattung nach GOT-Satz*)

Wartezeit bei Krankheit 3 Monate 3 Monate 30 Tage § 3

Auslandsschutz – europaweit 6 Monate 6 Monate 6 Monate § 5, § 9

Kosten für die Operation • • • § 6

Zuschuss zur elektronischen 25 EUR 25 EUR 25 EUR § 12
Tiermarkierung (Chipkosten)

Zuschuss zur Kastration/ — — 50 EUR § 13
Sterilisation

Kosten für die Heilbehandlung § 7

Selbstbeteiligung 20 % 20 % 20 % § 10

Vorsorge-Zuschuss – jährlich 25 EUR 25 EUR 25 EUR § 14

Todesfall-Leistung bei Unfall 250 EUR 250 EUR 250 EUR § 16

Serviceleistungen • • •

Organisation der Unterbringung • • • § 15
von Hunden im Notfall

Dokumenten- und Datendepot • • • § 17

Telefonische Rechtsberatung • • • § 18
(JurLine)

* GOT = Gebührenordnung für Tierärzte

• = Versichert   = versicherbar   — = Nicht versichert 
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Teil A: Leistungsbeschreibung

Was leistet Ihre Versicherung?

Tritt ein Versicherungsfall ein, können Sie Leistungen von uns beanspruchen. Ein gültiger Versicherungsfall
muss eingetreten sein:
•  nach Beginn des Versicherungsschutzes
•  vor Ende des Vertrages.

1  Operation
Versicherungsfall ist die veterinär-medizinisch notwendige Operation des versicherten Tieres wegen
Krankheit oder als Folge eines Unfalls.
Zum Versicherungsfall zählt auch:
•  die letzte Untersuchung zur Vorbereitung der Operation
•  die Behandlung nach einer Operation (Nachbehandlung).

2  Heilbehandlung
Bei einer Heilbehandlung sind versichert:
•  Operationen
•  ambulante und stationäre Behandlungen inkl. Diagnostik, sofern sie veterinär-medizinisch 
    notwendig sind. 
Der Versicherungsschutz besteht nur, wenn er zusätzlich vereinbart ist.

1  Es wird eine Operation durchgeführt:
Der Versicherungsfall beginnt mit der letzten Untersuchung, die die Operation vorbereitet. Er endet mit
Ablauf des 15. Kalendertags nach der Operation.
Sind wegen derselben Krankheit oder desselben Unfalls mehrere Operationen notwendig, zählen als ein
Versicherungsfall:
•  diese Operationen
•  deren jeweilige letzte Untersuchung zur Vorbereitung der Operation
•  deren jeweilige Nachbehandlung.
Der Versicherungsfall endet am 15. Kalendertag nach der letzten Operation.

2  Es erfolgt eine Heilbehandlung:
Der Versicherungsfall beginnt mit der ersten Inanspruchnahme des Tierarztes. Er endet, wenn nach dem
Befund die Notwendigkeit einer weiteren Behandlung wegen derselben Krankheit oder desselben
Unfalls nicht mehr besteht.

Es gilt für Versicherungsfälle aufgrund von Krankheit eine Wartezeit. Die Wartezeit beträgt je nach gewähl-
ter Produktlinie:

                                                                     

Das bedeutet: Entsprechend der gewählten Produktlinie beginnt der Versicherungsschutz erst nach dem
Zeitpunkt, der im Versicherungsschein als Beginn des Versicherungsschutzes genannt ist. Für Versiche-
rungsfälle innerhalb der Wartezeit leisten wir nicht.
Es besteht keine Wartezeit bei Versicherungsfällen aufgrund:
•  von Unfällen
•  einer akuten Kolik, die das Leben des Tieres bedroht.

1  Operation
Eine Operation ist ein veterinär-medizinisch notwendiger chirurgischer Eingriff am oder im Körper des
versicherten Tieres unter Narkose. Hierbei muss die Haut und das darunter liegende Gewebe mehr als
punktförmig durchtrennt werden. Die Operation dient dazu, den Gesundheitszustand wieder herzu -
stellen.

2  Untersuchung zur Vorbereitung der Operation
Eine Untersuchung zur Vorbereitung der Operation wird unmittelbar vor dem Eingriff durchgeführt. 
Es handelt sich insbesondere um:

    • allgemeine Untersuchung zum Zustand des Tieres
    • spezielle Untersuchungen (z.B. Röntgen, Labor).
    Untersuchungen, aus denen sich die Diagnose für die Operation ergeben haben, sind nicht versichert.

Wird die Operation nicht durchgeführt, ist die Untersuchung zur Vorbereitung der Operation nicht
 versichert.

§ 1 
Versicherungsfall

§ 2
Beginn und Ende des 
Versicherungsfalls

§ 3
Wartezeiten

Produktlinie                                                                              Wartezeit

Gothaer Tierkranken Basis:                                                 3 Monate

Gothaer Tierkranken Plus:                                                   3 Monate

Gothaer Tierkranken Premium:                                           30 Tage

§ 4 
Definitionen der Voraus -
setzungen für den 
Versicherungsfall
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3  Behandlung nach einer Operation (Nachbehandlung)
Nachbehandlung ist die veterinär-medizinisch notwendige Behandlung nach einem operativen Eingriff.
Die Behandlung erfolgt nach dem aktuellen und allgemein anerkannten Stand der Wissenschaft in
Deutschland. Sie muss geeignet erscheinen, die Gesundheit des versicherten Tieres:
•  wieder herzustellen
•  zu verbessern
•  eine Verschlechterung zu verhindern.

4  Heilbehandlung
Heilbehandlung ist eine veterinär-medizinisch notwendige Behandlung. Sie soll geeignet sein, die
Gesundheit des versicherten Tieres:
•  wieder herzustellen 
•  zu verbessern
•  eine Verschlechterung zu verhindern.
Die Heilbehandlung erfolgt nach dem aktuellen und allgemein anerkannten Stand der Wissenschaft in
Deutschland.

5  Diagnostik (Diagnose)
Diagnostik umfasst alle veterinär-medizinischen Maßnahmen, die notwendig und geeignet erscheinen,
zu einem Befund (Diagnose) zu gelangen. Hierzu zählen:
•  Vorbericht
•  Klinische Untersuchungen
•  Spezielle Untersuchungen (z. B. Röntgen, Labor).
Die Diagnostik erfolgt nach dem aktuellen und allgemein anerkannten Stand der veterinär-medizini-
schen Wissenschaft in Deutschland.

6  Krankheit
Krankheit ist ein anormaler, unvorhersehbar eintretender, körperlicher Zustand des versicherten Tieres.

7  Unfall
Unfall ist ein Ereignis, das plötzlich von außen auf den Körper des versicherten Tieres einwirkt und eine
körperliche Schädigung des versicherten Tieres nach sich zieht.

Der Versicherungsschutz besteht in Deutschland. Im europäischen Ausland besteht während eines vor-
übergehenden Aufenthaltes bis zu 6 Monaten ab Ausreisedatum Versicherungsschutz. 

Wie helfen wir Ihnen konkret?

Bei einer Operation ersetzen wir die veterinär-medizinisch notwendigen Kosten, die im Versicherungsfall 
(§ 1) anfallen. Dies sind Kosten für:
•  die Vorbehandlung vor der Operation
•  den chirurgischen Eingriff unter Voll- und Teilnarkose
•  am Operationstag notwendige Arzneimittel und Verbrauchsmaterialien
•  die medizinisch notwendige Unterbringung in einer Klinik nach der Operation
•  die Nachbehandlung (z. B. Fäden ziehen und medizinisch notwendige Arzneimittel).
Wir leisten bis zur vereinbarten Versicherungssumme.

Wir ersetzen zusätzlich die veterinär-medizinisch notwendigen Kosten für:
•  ambulante und stationäre Behandlungen
•  Diagnostik von z. B. Blut oder Gewebe
•  Arzneimittel sowie angewandte Verbrauchsmaterialien
•  Akupunktur mit 5 Behandlungen pro Versicherungsjahr
•  akute Zahnbehandlung – ausgenommen Zahnersatz
•  Euthanasie bei Unfall oder unheilbaren Krankheiten.
Wir leisten bis zur  vereinbarten Versicherungssumme. Die Leistung erfolgt nur, wenn Heilbehandlungen
versichert sind.

§ 5 
Geltungsbereich

§ 6
Kosten für die Operation

§ 7
Kosten für die Heilbehandlung



1  Wir erstatten die Vergütungen des Tierarztes nach der Gebührenordnung für Tierärzte (GOT) in der zum
Versicherungsfall gültigen Fassung. Welcher Gebührensatz für die Leistung erstattet wird, ist abhängig
von der vereinbarten Produktlinie:

                                                                     

2  Voraussetzung für unsere Leistung ist, dass die Behandlung nach dem aktuellen und allgemein aner-
kannten Stand der veterinär-medizinischen Wissenschaft in Deutschland erfolgt. Die Behandlung muss
für das jeweilige Krankheitsbild beziehungsweise die Unfallfolge folgende Kriterien erfüllen:
•  medizinisch notwendig
•  zweckmäßig
•  angemessen
•  verhältnismäßig.

Tritt der Versicherungsfall während einer Reise im Ausland ein, erstatten wir die versicherten Kosten gemäß
§§ 6 und 7. Die Übernahme der Kosten erfolgt gemäß der im jeweiligen Land üblichen Vergütung für
 Tierärzte.

Die Ersatzleistung je Heilbehandlung wird um 20 Prozent gekürzt (Selbstbeteiligung). Erfolgt die Heil -
behandlung im Zusammenhang mit einer Operation, findet die Selbstbeteiligung keine Anwendung.

1  Versicherungssumme pro Versicherungsfall
Die vereinbarte Versicherungssumme gilt für alle Leistungen, die für den jeweiligen Versicherungsfall
anfallen.

2  Versicherungssumme pro Versicherungsjahr (Jahreshöchstentschädigung)
Die Summe unserer Leistungen für alle im Versicherungsjahr eintretenden Versicherungsfälle ist durch
die Versicherungssumme gemäß Absatz 1 begrenzt.

Welche zusätzlichen Leistungen erbringen wir?

Für das Injizieren eines Identifizierungschips, der die ISO-Norm erfüllt, leisten wir einmalig einen Zuschuss
von 25 Euro. Diesen Zuschuss erbringen wir auch bei Nachweis einer bereits erfolgten Injizierung durch
einen Tierarzt.

§ 13 Wir leisten für das versicherte Tier je nach Produktlinie einen Zuschuss zur Kastration/Sterilisation:
Zuschuss zur Kastration/
Sterilisation

                                                                     

Wir leisten einen Zuschuss zu Vorsorgebehandlungen (z. B. Impfung, Wurmkur) von 25 Euro jährlich. 
Die Leistung erfolgt, wenn Heilbehandlungen versichert sind.

Wir organisieren die Unterbringung und Versorgung des versicherten Tieres. Voraussetzung hierfür ist, dass
Sie unvorhergesehen an der Betreuung der Tiere gehindert sind, weil Sie:
•  einen Unfall hatten
•  unvorhergesehen in ein Krankenhaus eingewiesen wurden
•  gestorben sind
und eine andere Person zur Betreuung nicht zur Verfügung steht.
Wir organisieren die Betreuung innerhalb von Deutschland. Die Unterbringung erfolgt in einer Tierpension
bzw. in einem Tierheim.
Der Anspruch auf die Unterbringung von Tieren im Notfall kann außer von Ihnen auch geltend gemacht wer-
den von:
•  den mit Ihnen in häuslicher Gemeinschaft lebenden Personen
•  Ihren Verwandten, die nicht mit Ihnen in häuslicher Gemeinschaft leben.

Bei einem Unfall (§ 4 Ziffer 7) des versicherten Tieres mit Todesfolge leisten wir einen Betrag in Höhe von
250 Euro. Voraussetzung für die Leistung sind:
•  Der Tod tritt innerhalb von 72 Stunden als unmittelbare Folge des Unfalls ein
•  Der Tod ist keine unmittelbare Folge einer Vergiftung oder einer Infektion
•  Es sind Heilbehandlungen versichert.
Die Selbstbeteiligung für Heilbehandlung findet keine Anwendung.

§ 8
Vergütung des Tierarztes

§ 9 
Kosten für Behandlung 
im Ausland

§ 10
Selbstbeteiligung bei 
Heilbehandlungen

§ 11 
Versicherungssumme 
pro  Versicherungsfall und 
pro  Versicherungsjahr

§ 12
Zuschuss zur elektronischen
Tiermarkierung

Produktlinie                                                                              GOT-Satz

Gothaer Tierkranken Basis:                                                 1-fach

Gothaer Tierkranken Plus:                                                   2-fach

Gothaer Tierkranken Premium:                                           2-fach

Produktlinie                                                                              Leistung

Gothaer Tierkranken Basis:                                                    0 Euro

Gothaer Tierkranken Plus:                                                      0 Euro

Gothaer Tierkranken Premium:                                           50 Euro

§ 14
Vorsorge-Zuschuss im  Rahmen
von Heilbehandlungen

§ 15
Unterbringung von Hunden 
im Notfall

§ 16
Todesfall-Leistung bei Unfall
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In einem von uns vorgehaltenen Dokumenten- und Daten-Depot können Sie folgende Informationen zu
Ihrem Tier archivieren lassen:
•  Kopien wichtiger Dokumente (höchstens 20 DIN A4-Seiten, z. B. Kaufvertrag, Abstammungsurkunde, 
    EU-Heimtierausweis)
•  Sonstige Daten.
Der Zugriff auf das Depot ist nur Ihnen und den durch Sie benannten Personen möglich. Wir stellen Ihnen
die archivierten Kopien nach Benachrichtigung unverzüglich per Telefax, Post oder E-Mail zur Verfügung.
Außerdem unterstützen wir Sie bei der Beschaffung von Ersatzdokumenten durch:
•  Nennen der zuständigen Behörden,
•  Informationen, welche Unterlagen für die Ausstellung der Ersatzdokumente erforderlich sind.
Wir verpflichten uns, den Inhalt der Dokumente vertraulich zu behandeln. Die archivierten Kopien werden
wir nach Beendigung des Vertrages vernichten.

Sie können über das Notfall-Telefon – Rufnummer 030 5508-81508 – einen ersten telefonischen Rat oder
eine erste telefonische Auskunft zu Rechtsfragen einholen. Die Rechtsauskunft bezieht sich rund um die
Haltung des versicherten Tieres. Sie erhalten die Auskunft von einem in Deutschland zugelassenen Rechts-
anwalt in privaten rechtlichen Angelegenheiten. Auf den Sachverhalt muss deutsches Recht anwendbar
sein. Die Rechtsberatung darf nicht mit einer anderen Tätigkeit des Rechtsanwalts zusammenhängen, die
er gegen Gebühr ausübt.

Wann kann Ihnen die Versicherung nicht helfen?

Für die Behandlung der nachfolgend genannten Krankheiten bzw. Fehlentwicklungen übernehmen wir
 keine Kosten. Dies gilt auch für alle damit in ursächlichem Zusammenhang stehenden weiteren Behand-
lungen unabhängig von der Ursache (z. B. angeboren, genetisch- oder unfallbedingt):

1  Im Bereich der Knochen und Gelenke:
•  Ellbogengelenksdysplasie (ED)
•   Isolierter Processus Anconeus (IPA)
•   Fragmentierter Processus coronoideus medialis ulnae
•  Osteochondrosis Dissecans (OCD)
•   Radius curvus
•  Hüftgelenksdysplasie (HD)
•   Patellaluxation

2  Im Bereich der Augen und Mundhöhle:
•  Ektropium
•  Entropium
•  Persistierende Milchcanini
•  Lippen-Kiefer-Gaumenspalte

3  Sonstige:
•  Kryptorchismus
•  Nabel- und Eingeweidebruch
•  Brachycephales Syndrom
•  Brachyurie und Anurie
•  Urachus persistens

Für die nachfolgend genannten tierärztlichen Leistungen übernehmen wir keine Kosten:

1  Operationen:
•  Chirurgische Eingriffe, die der Herstellung des jeweiligen Rassestandards dienen und ästhetischen

Charakter haben. Dies gilt auch für Maßnahmen am Gebiss des Tieres
    •  Kastrationen und Sterilisationen und hormonell durchgeführte Östrusverschiebungen bei weiblichen

Tieren sowie die chemische Kastration des Rüden. Dies gilt unabhängig von einer medizinischen Indi-
kation

    •  Implantat-Operation
    •  Lidspaltenplastik. 

2  Behandlungen:
•  Physiologisch ablaufende Geburten, Trächtigkeits-Untersuchung und zuchthygienische Maßnahmen.

Versichert sind jedoch die Kosten für die Behandlung, die in unmittelbarem Zusammenhang mit
einem Kaiserschnitt entstehen. Voraussetzung ist, der Kaiserschnitt ist wegen Komplikationen bei der
Geburt veterinär-medizinisch notwendig

    •  Behandlung von Endo- und Ektoparasiten insbesondere Floh-, Zeckenbekämpfung sowie Ent wurmung
    •  Zahnersatz (Prothetik) und Korrektur von Zahn- und Kieferanomalien
    •  Regenerative Therapien (z.B. Stammzell-Therapie, PRP, IRAP)
    •  Komplementäre bzw. alternative Behandlungsmethoden (z. B. Homöopathie, Laser- und Magnetfeld-

Therapie, Neuraltherapie, Osteopathie, Chiropraktik)
    •  Wissenschaftlich nicht anerkannte Diagnose- und Therapie-Maßnahmen
    •  Physiotherapeutische Behandlungen (z. B. Laufband, Aquatrainer etc.)
    •  Parasitäre Erkrankungen bei unterlassenen Vorsorgemaßnahmen
    •  Diagnose und Behandlung von Viren- und Infektionserkrankungen (z. B. Staupe, Hepatitis (HCC), Lep-

tospirose, Parvovirose, und Tollwut) sowie Parasitenerkrankungen. Wir leisten, wenn das Bestehen
eines Impfschutzes für das versicherte Tier durch einen internationalen Impfpass nachgewiesen wer-
den kann oder Vorsorgemaßnahmen nicht unterlassen wurden

    •  Euthanasie eines versicherten Tieres. Die gilt nicht bei unheilbaren Krankheiten oder Unfall.

§ 18
Telefonische Rechtsberatung
(JurLine)

§ 19
Ausschluss bestimmter 
Beeinträchtigungen und 
Fehlentwicklungen

§ 20
Ausgeschlossene Behand -
lungen und sonstige
 veterinär-ärztliche Leistungen

§ 17
Dokumenten- und Datendepot



3  Sonstige Leistungen und Sachmittel:
    •  Zuschläge für apparativen Aufwand und Zeitgebühren; Ausnahme: Es liegen die Voraussetzungen für

einen Notfall vor
    •  Wege-, Verweilgeld und Reisekosten des Tierarztes
    •  Transportkosten
    •  Erstellen von Gesundheitszeugnissen und Gutachten, Aufnahmeuntersuchung
    •  Tierärztliche Konsultationen, die keine Behandlung nach sich ziehen und Maßnahmen vorbeugenden

Charakters
    •  Diät- und Ergänzungsfutter, auch wenn diese zur Behandlung eingesetzt werden, und vorbeugende

Vitamin- und Mineralstoffpräparate und Pflegemittel
    •  Implantate, Prothesen und künstliche Gelenke
    •  Tragevorrichtungen, Gehhilfen und Geschirr sowie Pflegemittel.

4  Sonstige Ausschlüsse:
    •  Nachvertragliche Behandlungen und Behandlungen von Krankheiten und Unfällen, die während einer

Unterbrechung des Versicherungsschutzes auftreten
    •  Behandlung von Schäden, die Sie bzw. ein Angehöriger der Familie vorsätzlich herbeigeführt haben

bzw. für die Sie einen Anspruch arglistig erhoben haben
    •  Folgen von nicht versicherten Eingriffen
    •  Folgen von Erkrankungen bzw. deren Behandlungen, die nach Beendigung des Vertrags anfallen.
    •  Behandlung von Krankheiten, die infolge von Epidemien oder Pandemien entstehen
    •  Behandlung von Krankheiten oder Unfällen, die durch Kriegsereignisse jeder Art, Aufruhr, Aufstand

und Gewalt anlässlich einer öffentlichen Ansammlung oder Kundgebung entstehen
    •  Behandlung von Krankheiten oder Unfällen, die durch Erdbeben, Überschwemmungen und Kern -

energie entstehen.

Teil B: Allgemeine Bestimmungen

Wann beginnt der Versicherungsschutz?
Was muss ich bei der Beitragszahlung beachten?

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt. Dies gilt vorbe-
haltlich der Regelungen über die Folgen verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung des Erstbeitrags.

1  Beitragszahlung
Je nach Vereinbarung werden die Beiträge im Voraus gezahlt. Die Zahlung erfolgt entweder monatlich,
vierteljährlich, halbjährlich, jährlich. 

2  Versicherungsperiode
Die Versicherungsperiode beträgt ein Jahr. Das gilt auch, wenn die vereinbarte Dauer des Vertrages
 länger als ein Jahr ist. Ist die vereinbarte Dauer des Vertrages kürzer als ein Jahr, entspricht die Versiche-
rungsperiode der Dauer des Vertrages.

1  Fälligkeit des Erstbeitrags
Der erste Beitrag ist unverzüglich nach dem Zeitpunkt des vereinbarten und im Versicherungsschein
angegebenen Beginns der Versicherung zu zahlen. Dies gilt unabhängig vom Bestehen eines Rechts auf
Widerruf.
Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns vor Abschluss des Vertrages, ist der erste
 Beitrag unverzüglich nach Vertragsschluss zu zahlen.
Zahlen Sie nicht unverzüglich nach dem in Absatz 1 oder 2 bestimmten Zeitpunkt, beginnt der Versiche-
rungsschutz erst, nachdem die Zahlung veranlasst ist.
Weicht der Versicherungsschein von Ihrem Antrag oder getroffenen Vereinbarungen ab, ist der erste
 Beitrag frühestens einen Monat nach Zugang des Versicherungsscheins zu zahlen.

2  Rücktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungsverzug
Wird der erste Beitrag nicht rechtzeitig gezahlt, können wir vom Vertrag zurücktreten. Der Rücktritt ist
möglich, solange Sie die Zahlung nicht veranlasst haben.
Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn Sie die Nichtzahlung nicht zu vertreten haben.

3  Leistungsfreiheit des Versicherers
Wenn Sie den ersten Beitrag nicht rechtzeitig zahlen, sind wir für einen vor Zahlung des Beitrags einge-
tretenen Versicherungsfall nicht verpflichtet zu leisten. Voraussetzung ist, dass wir Sie durch gesonderte
Mitteilung in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) oder durch einen auffälligen Hinweis im Versiche-
rungsschein auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung des Beitrags aufmerksam gemacht haben.
Die Leistungsfreiheit tritt nur ein, wenn Sie die Nichtzahlung zu vertreten haben.

1  Fälligkeit
Ein Folgebeitrag wird entsprechend der vereinbarten Zahlungsweise jeweils zu Monats-, Vierteljahres-,
Halbjahres- oder Jahresbeginn oder zu einem anderen vereinbarten Zeitpunkt fällig.
Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zur Fälligkeit veranlasst wird.

§ 21 
Beginn des Versicherungs-
schutzes

§ 22
Beitragszahlung, 
Versicherungsperiode

§ 23
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§ 24
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2  Verzug und Schadensersatz
Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, geraten Sie ohne Mahnung in Verzug. Dies gilt nur, wenn
Sie die verspätete Zahlung zu vertreten haben.
Sind Sie mit der Zahlung eines Folgebeitrags in Verzug, sind wir berechtigt, Ersatz des uns durch den
Verzug entstandenen Schadens zu verlangen.

3  Mahnung
Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, können wir Sie auf Ihre Kosten in Textform (z. B. E-Mail,
Telefax oder Brief) zur Zahlung auffordern und eine Zahlungsfrist bestimmen (Mahnung). Die Zahlungs-
frist muss mindestens zwei Wochen ab Zugang der Zahlungsaufforderung betragen.
Die Mahnung ist nur wirksam, wenn wir je Vertrag die rückständigen Beträge des Beitrags sowie der
 Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffern und auf die Rechtsfolgen (Leistungsfreiheit und Kündigungs-
recht) hinweisen.

4  Leistungsfreiheit nach Mahnung
Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist ein Versicherungsfall ein und sind Sie bei
Eintritt des Versicherungsfalles mit der Zahlung des Beitrags oder der Zinsen oder Kosten in Verzug, sind
wir von der Pflicht zur Leistung frei.

5  Kündigung nach Mahnung
Sind Sie mit der Zahlung der geschuldeten Beträge in Verzug, können wir nach Ablauf der in der
 Mahnung gesetzten Frist zur Zahlung den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist mit sofortiger
Wirkung kündigen.
Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist verbunden werden. Mit Ablauf der Frist wird
die Kündigung wirksam, wenn Sie zu diesem Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug sind. Hierauf müssen
wir Sie bei der Kündigung ausdrücklich hinweisen.

6  Zahlung des Beitrags nach Kündigung
Die Kündigung wird unwirksam, wenn die Zahlung innerhalb eines Monats nach der Kündigung veran-
lasst wird. Wenn die Kündigung mit der Zahlungsfrist verbunden worden ist, wird sie unwirksam, wenn
die Zahlung innerhalb eines Monats nach Ablauf der Frist veranlasst wird.
Unsere Leistungsfreiheit nach Abs.4 bleibt bis zur Zahlung bestehen.

1  Pflichten des Versicherungsnehmers
Ist zur Einziehung des Beitrags das Lastschriftverfahren vereinbart worden, haben Sie zum Zeitpunkt der
Fälligkeit des Beitrags für eine ausreichende Deckung des Kontos zu sorgen.
Konnte der fällige Beitrag ohne Ihr Verschulden von uns nicht eingezogen werden, ist die Zahlung auch
dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach unserer Zahlungsaufforderung erfolgt, die wir in Text-
form (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) abgegeben haben.

2  Fehlgeschlagener Lastschrifteinzug
Haben Sie es zu vertreten, dass ein oder mehrere Beiträge, trotz wiederholtem Einziehungsversuch,
nicht eingezogen werden können, sind wir berechtigt, das SEPA-Lastschriftmandat zu kündigen. Die Kün-
digung kann in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) erfolgen.
Wir haben in der Kündigung darauf hinzuweisen, dass Sie verpflichtet sind, den ausstehenden Beitrag
und zukünftige Beiträge selbst zu übermitteln.
Von Kreditinstituten erhobene Bearbeitungsgebühren für fehlgeschlagenen Lastschrifteinzug können
Ihnen in Rechnung gestellt werden.

1  Allgemeiner Grundsatz
Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrags steht uns nur derjenige Teil des Beitrags zu, der dem Zeitraum
entspricht, in dem der Versicherungsschutz bestanden hat.

2  Beitrag oder Geschäftsgebühr bei Widerruf, Rücktritt, Anfechtung und fehlendem versicherten 
Interesse

2.1   Widerrufen Sie Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen, haben wir nur den auf die Zeit nach
Zugang der Widerrufserklärung entfallenden Teil der Beiträge zu erstatten. Voraussetzung ist, dass wir
in der Belehrung zum Widerruf auf folgendes hinweisen:
•  das Widerrufsrecht
•  die Rechtsfolgen des Widerrufs
•  den zu zahlenden Betrag 
und Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor Ende der Widerrufsfrist beginnt.
Ist die Widerrufsbelehrung nach Satz 2 unterblieben, müssen wir zusätzlich den für das erste Versi-
cherungsjahr gezahlten Beitrag erstatten. Dies gilt nicht, wenn Sie Leistungen aus dem Versicherungs-
vertrag in Anspruch genommen haben.

2.2   Treten wir wegen Verletzung einer vorvertraglichen Anzeigepflicht vom Versicherungsvertrag zurück,
steht uns der Beitrag bis zum Zugang der Rücktrittserklärung zu.
Wird der Versicherungsvertrag durch unseren Rücktritt beendet, weil der erste Beitrag nicht rechtzeitig
gezahlt worden ist, so steht uns eine angemessene Geschäftsgebühr zu.

§ 25 
Lastschriftverfahren

§ 26
Beitrag bei vorzeitiger 
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2.3   Wird der Versicherungsvertrag durch Anfechtung von uns wegen arglistiger Täuschung beendet, so
steht uns der Beitrag bis zum Zugang der Anfechtungserklärung zu.

2.4   Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung vollständig und dauerhaft weg,
steht uns der Beitrag zu, den wir hätten beanspruchen können, wenn die Versicherung nur bis zu dem
Zeitpunkt beantragt worden wäre, zu dem wir vom Wegfall des Interesses Kenntnis erlangt haben.

2.5   Sie sind nicht zur Zahlung des Beitrags verpflichtet, wenn das versicherte Interesse bei Beginn der
Versicherung nicht besteht. Wir können jedoch eine angemessene Geschäftsgebühr verlangen.
Haben Sie ein nicht bestehendes Interesse in der Absicht versichert, sich dadurch einen rechtswidri-
gen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Uns steht in diesem Fall der Beitrag bis
zu dem Zeitpunkt zu, zu dem wir von den die Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis erlangt
haben.

Wie lange dauert der Vertrag, wann endet er, wie erfolgt die Kündigung?

1  Vertragsdauer
Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angegebenen Zeitraum abgeschlossen.

2  Stillschweigende Verlängerung
Bei einer Dauer des Vertrages von mindestens einem Jahr verlängert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr.
Er verlängert sich nicht, wenn einer der Vertragsparteien spätestens drei Monate vor dem Ablauf der
jeweiligen Laufzeit des Vertrages eine Kündigung zugegangen ist.

3  Vertragsdauer von weniger als einem Jahr
Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag zum vereinbarten Zeitpunkt, ohne
dass es einer Kündigung bedarf.

4  Kündigung bei mehrjährigen Verträgen
Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren können Sie den Vertrag zum Ablauf des dritten Jahres
oder jedes darauf folgenden Jahres kündigen. Die Kündigung muss uns spätestens drei Monate vor dem
Ablauf des jeweiligen Jahres zugegangen sein.

5  Wegfall des versicherten Interesses 
Fällt ein versichertes Interesse nach dem Beginn der Versicherung vollständig und dauerhaft weg, z. B.
durch Tod des Tieres, endet der Vertrag bezüglich dieses Interesses zu dem Zeitpunkt, zu dem wir vom
Wegfall des Interesses Kenntnis erlangten.

1  Kündigungsrecht 
Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede der Vertragsparteien den Versicherungsvertrag
kündigen. Die Kündigung ist in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) zu erklären. Die Kündigung ist
nur bis zum Ablauf eines Monats seit dem Abschluss der Verhandlungen über die Entschädigung
 zulässig.

2  Kündigung durch Versicherungsnehmer
Ihre Kündigung wird mit Zugang bei uns wirksam. Sie können jedoch bestimmen, dass die Kündigung
zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende der laufenden Versicherungsperiode, wirk-
sam wird.

3  Kündigung durch Versicherer
Unsere Kündigung wird einen Monat nach ihrem Zugang bei Ihnen wirksam.

1  Übergang der Versicherung 
Wird das versicherte Tier von Ihnen veräußert, tritt zum Zeitpunkt des Eigentumsübergangs an dessen
Stelle der Erwerber in Ihre aus dem Versicherungsvertrag sich ergebenden Rechte und Pflichten ein.
Wir müssen den Eintritt des Erwerbers erst gegen uns gelten lassen, wenn wir hiervon Kenntnis erlan-
gen.

2  Kündigung
Wir sind berechtigt, dem Erwerber gegenüber den Versicherungsvertrag unter Einhaltung einer Frist von
einem Monat zu kündigen. Die Kündigung ist in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) zu erklären.
Dieses Recht zur Kündigung erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats ab Kenntnis von der Veräu-
ßerung ausgeübt wird.
Der Erwerber ist berechtigt, den Versicherungsvertrag mit sofortiger Wirkung oder bis zum Schluss der
laufenden Versicherungsperiode in Textform zu kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht
innerhalb eines Monats nach dem Erwerb, bei fehlender Kenntnis des Erwerbers vom Bestehen der
 Versicherung innerhalb eines Monats ab Erlangung der Kenntnis, ausgeübt wird.

3  Beitrag
Der Veräußerer und der Erwerber haften für den Beitrag als Gesamtschuldner, wenn der Übergang auf
den Erwerber während einer laufenden Versicherungsperiode erfolgt.
Wenn der Versicherungsvertrag gekündigt wird, haftet der Veräußerer allein für die Zahlung des Beitrags.

§ 27
Dauer und Ende des Vertrags

§ 28
Kündigung nach
 Versicherungsfall

§ 29
Veräußerung und deren
Rechtsfolgen
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4  Anzeigepflichten
Die Veräußerung ist uns vom Veräußerer oder Erwerber unverzüglich in anzuzeigen. Dies hat in Textform
(z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) zu erfolgen.
Bei einer schuldhaften Verletzung der Anzeigepflicht besteht kein Versicherungsschutz, wenn der Versi-
cherungsfall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, in dem uns die Anzeige hätte zugehen
müssen. Wir müssen nachweisen, dass wir den mit dem Veräußerer bestehenden Vertrag mit dem Erwer-
ber nicht geschlossen hätten.
Wir bleiben zur Leistung verpflichtet, wenn uns die Veräußerung zu dem Zeitpunkt bekannt war, zu dem
uns die Anzeige hätte zugehen müssen. Wir bleiben ebenfalls zur Leistung verpflichtet, wenn zur Zeit
des Eintrittes des Versicherungsfalles die Frist für unsere Kündigung abgelaufen war und wir nicht
gekündigt haben.

Welche Anzeigepflicht, Gefahrerhöhung und andere Obliegenheiten bestehen?

1  Vollständige und richtige Angaben über gefahrerhebliche Umstände
Sie haben uns bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung alle Ihnen bekannten Gefahrumstände anzuzei-
gen, nach denen wir in Textform gefragt haben und die für unseren Entschluss erheblich sind, den Ver-
trag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen. Die Anzeige hat in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder
Brief) zu erfolgen. Diese Anzeigepflicht gilt auch dann, wenn wir Ihnen nach Ihrer Vertragserklärung, aber
vor der Vertragsannahme Fragen im Sinn von Satz 1 in Textform stellen.

Wird der Vertrag von einem Vertreter von Ihnen geschlossen, sind bei der Anwendung von Absatz 1 
und Ziffer 2 sowohl die Kenntnis und die Arglist des Vertreters als auch Ihre Kenntnis und Arglist zu
berücksichtigen.
Sie können sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt worden ist,
nur berufen, wenn weder dem Vertreter noch Ihnen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

2  Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht

2.1   Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes
Verletzten Sie Ihre Pflicht zur Anzeige gemäß Ziffer 1, können wir vom Vertrag zurücktreten. Im Fall des
Rücktritts besteht auch für die Vergangenheit kein Versicherungsschutz.
Wir haben jedoch kein Rücktrittsrecht, wenn Sie nachweisen, dass Sie die unrichtigen oder unvoll-
ständigen Angaben weder vorsätzlich noch grob fahrlässig gemacht haben.
Unser Rücktrittsrecht wegen grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht besteht nicht, wenn Sie
nachweisen, dass wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände zu gleichen oder
anderen Bedingungen geschlossen hätten.
Treten wir nach Eintritt des Versicherungsfalls zurück, dürfen wir den Versicherungsschutz nicht versa-
gen, wenn Sie nachweisen, dass der unvollständig oder unrichtig angezeigte Umstand weder für den
Eintritt des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistung ursächlich war.
Auch in diesem Fall besteht aber kein Versicherungsschutz, wenn Sie die Anzeigepflicht arglistig ver-
letzt haben.

2.1   Kündigung
Verletzen Sie Ihre Pflicht zur Anzeige nach Ziffer 1 leicht fahrlässig oder schuldlos, können wir den
Vertrag kündigen. Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn Sie nachweisen, dass wir den Ver-
trag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände zu gleichen oder anderen Bedingungen
geschlossen hätten.

2.3   Vertragsänderung
Haben Sie Ihre Pflicht zur Anzeige nach Ziffer 1 nicht vorsätzlich verletzt und hätten wir bei Kenntnis
der nicht angezeigten Gefahrumstände den Vertrag auch zu anderen Bedingungen geschlossen, so
werden die anderen Bedingungen auf unser Verlangen rückwirkend Bestandteil des Vertrages. Bei
einer von Ihnen unverschuldeten Pflichtverletzung werden die anderen Bedingungen ab der laufen-
den Versicherungsperiode Bestandteil des Vertrages.
Erhöht sich durch eine Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 10 Prozent oder schließen wir die
Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, so können Sie den Vertrag innerhalb
eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In dieser Mittei-
lung haben wir Sie auf Ihr Kündigungsrecht hinzuweisen.

3  Frist und Form für die Ausübung der Rechte des Versicherers
Die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung müssen wir innerhalb eines Monats
schriftlich geltend machen. Dabei haben wir die Umstände anzugeben, auf die wir unsere Erklärung stüt-
zen. Zur Begründung können wir nachträglich weitere Umstände angeben. Dies muss  innerhalb eines
Monats nachdem wir davon Kenntnis haben erfolgen. Die Monatsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu
dem wir von der Verletzung der Anzeigepflicht und der Umstände Kenntnis erlangen, die das von uns
jeweils geltend gemachte Recht begründen.

4  Hinweispflicht des Versicherers
Die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung stehen uns nur zu, wenn wir Sie
durch gesonderte Mitteilung auf die Folgen der Verletzung der Anzeigepflicht hingewiesen haben. Dies
hat in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) zu erfolgen.

§ 30
Anzeigepflichten des
 Versicherungsnehmers oder
seines Vertreters bis zum
 Vertragsschluss



5  Ausschluss von Rechten des Versicherers
Wir können uns auf unsere Rechte
•  zum Rücktritt
•  zur Kündigung
•  zur Vertragsänderung 
nicht berufen, wenn wir den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige
 kannten.

6  Anfechtung
Unser Recht, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anzufechten, bleibt bestehen.

7  Erlöschen der Rechte des Versicherers
Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung und zur Vertragsänderung erlöschen mit Ablauf von fünf
 Jahren nach Vertragsschluss. Diese Rechte erlöschen nicht für Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser
Frist eingetreten sind. Die Frist beträgt zehn Jahre, wenn Sie oder Ihr Vertreter die Anzeigepflicht vorsätz-
lich oder arglistig verletzt haben.

Verletzten Sie vorsätzlich oder grob fahrlässig eine Obliegenheit, die Sie vor Eintritt des Versicherungsfal-
les gegenüber uns zu erfüllen haben, können wir innerhalb eines Monats, nachdem wir von der Verletzung
Kenntnis erlangt haben, den Vertrag fristlos kündigen.
Wir haben kein Kündigungsrecht, wenn Sie nachweisen, dass Sie die Obliegenheit weder vorsätzlich noch
grob fahrlässig verletzt haben.

Sie haben bei und nach Eintritt des Versicherungsfalls folgende Obliegenheiten zu erfüllen:
a) Sie haben nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens zu sorgen. Dabei haben

Sie unsere Weisungen, soweit für Sie zumutbar, zu befolgen sowie Weisungen – ggf. auch mündlich oder
telefonisch – einzuholen, wenn die Umstände dies gestatten.

b) Uns soweit möglich unverzüglich jede Auskunft zu erteilen, die zur Feststellung des Versicherungs falles
oder des Umfanges unserer Leistungspflicht erforderlich ist. Dies kann in Textform (z. B. E-Mail, Telefax
oder Brief) erfolgen. Desweitern haben Sie jede Untersuchung über Ursache und Höhe des Schadens
und über den Umfang der Entschädigungspflicht zu gestatten. 

c) Von uns angeforderte Belege beizubringen, deren Beschaffung Ihnen billigerweise zugemutet werden
kann.

Verletzt Sie eine Obliegenheit vorsätzlich, sind wir von der Verpflichtung zur Leistung frei. Bei grob fahrläs-
siger Verletzung der Obliegenheit sind wir berechtigt, unsere Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der
Schwere Ihres Verschuldens entspricht.
Verletzen Sie eine nach Eintritt des Versicherungsfalls bestehende Auskunfts- oder Aufklärungsobliegen-
heit, sind wir nur dann vollständig oder teilweise leistungsfrei, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung
auf diese Rechtsfolge hingewiesen haben. Der Hinweis hat in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) zu
erfolgen.
Wir bleiben zur Leistung verpflichtet, wenn Sie nachweisen, dass Sie die Obliegenheit nicht grob fahrlässig
verletzt haben. Dies gilt auch, wenn Sie nachweisen, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den
Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang der uns
obliegenden Leistung ursächlich war. Das gilt nicht, wenn Sie die Obliegenheit arglistig verletzt haben.

Was ist sonst zu beachten?

1  Anzeigepflicht
Haben Sie ein Interesse gegen dieselbe Gefahr bei mehreren Versicherern versichert, sind Sie verpflich-
tet, uns die andere Versicherung unverzüglich mitzuteilen. In der Mitteilung sind der andere Versicherer
und die Versicherungssumme anzugeben.

2  Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht
Verletzten Sie die Anzeigepflicht nach Ziffer 1 vorsätzlich oder grob fahrlässig, sind wir unter den in § 30
beschriebenen Voraussetzungen zur Kündigung berechtigt oder auch ganz oder teilweise leistungsfrei.
Leistungsfreiheit tritt nicht ein, wenn wir vor Eintritt des Versicherungsfalles Kenntnis von der anderen
Versicherung erlangt haben.

3  Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversicherung
a) Haben Sie ein Interesse bei mehreren Versicherern gegen dieselbe Gefahr versichert und übersteigen

die Versicherungssummen zusammen die Summe der Entschädigungen, die von jedem Versicherer
ohne Bestehen der anderen Versicherung zu zahlen wären, den Gesamtschaden, liegt eine Mehrfach-
versicherung vor. 

    b) Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuldner verpflichtet, dass jeder für den Betrag aufzu-
kommen hat, dessen Zahlung ihm nach seinem Vertrage obliegt. Sie können aber im Ganzen nicht
mehr als den Betrag des Ihnen entstandenen Schadens verlangen. Satz 1 gilt entsprechend, wenn die
Verträge bei demselben Versicherer bestehen.
Erlangen Sie aus anderen Versicherungsverträgen Entschädigung für denselben Schaden, so ermäßigt
sich der Anspruch aus dem vorliegenden Vertrag in der Weise, dass die Entschädigung aus allen Ver-
trägen insgesamt nicht höher ist, als wenn der Gesamtbetrag der Versicherungssummen, aus denen
die Beiträge errechnet wurde, nur in diesem Vertrag in Deckung gegeben worden wäre. Bei Vereinba-
rung von Entschädigungsgrenzen ermäßigt sich der Anspruch in der Weise, dass aus allen Verträgen
insgesamt keine höhere Entschädigung zu leisten ist, als wenn der Gesamtbetrag der Versicherungs-
summen in diesem Vertrag in Deckung gegeben worden wäre.

§ 31 
Obliegenheiten des Versiche-
rungsnehmers vor Eintritt des 
Versicherungsfalls

§ 32
Obliegenheiten bei und nach
Eintritt des Versicherungsfalls

§ 33
Leistungsfreiheit bei 
Obliegenheitsverletzung

§ 34
Mehrere Versicherer, 
Mehrfachversicherung
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    c) Haben Sie eine Mehrfachversicherung in der Absicht geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen
Vermögensvorteil zu verschaffen, ist jeder in dieser Absicht geschlossene Vertrag nichtig.
Uns steht der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem wir von den die Nichtigkeit begründenden
Umständen Kenntnis erlangen.

4  Beseitigung der Mehrfachversicherung
Haben Sie den Vertrag, durch den die Mehrfachversicherung entstanden ist, ohne Kenntnis von dem Ent-
stehen der Mehrfachversicherung geschlossen, können Sie verlangen, dass der später geschlossene Ver-
trag aufgehoben wird.
Die Aufhebung des Vertrages wird zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklärung dem Versicherer
zugeht.

1  Form, zuständige Stelle
Die für uns bestimmten Erklärungen und Anzeigen, die den Versicherungsvertrag betreffen und die
unmittelbar uns gegenüber erfolgen, sind in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) abzugeben. Dies
gilt nicht, soweit gesetzlich Schriftform oder in diesem Vertrag etwas anderes bestimmt ist.
Erklärungen und Anzeigen sollen an unsere Hauptverwaltung oder an die im Versicherungsschein oder
in dessen Nachträgen als zuständige bezeichnete Stelle gerichtet werden. Die gesetzlichen Regelungen
über den Zugang von Erklärungen und Anzeigen bleiben bestehen.

2  Nichtanzeige einer Anschriften- oder Namensänderung
Haben Sie uns eine Änderung Ihrer Anschrift nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklärung, die Ihnen
gegenüber abzugeben ist, die Absendung eines eingeschriebenen Briefes an die letzte uns bekannte
Anschrift. Die Erklärung gilt drei Tage nach der Absendung des Briefes als zugegangen. Dies gilt entspre-
chend für den Fall, das Sie uns Ihre Namensänderung nicht anzeigen.

Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. Die Verjährung beginnt mit dem
Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger von den Anspruch begründen-
den Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt. Die grob fahrlässige Unkenntnis steht
der Kenntnis gleich.
Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei uns angemeldet worden, zählt bei der Fristberechnung
der Zeitraum zwischen Anmeldung und Zugang der von uns mitgeteilten Entscheidung beim Anspruchstel-
ler nicht mit. 
Im Übrigen richtet sich die Verjährung nach den allgemeinen Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs.

1  Klagen gegen uns
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen uns bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach
unserem Sitz oder einer unserer für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung.
Ferner ist auch das Gericht zuständig, in dessen Bezirk Sie zur Zeit der Klageerhebung Ihren Wohnsitz
oder, in Ermangelung eines solchen, Ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben.
Verlegen Sie jedoch nach Vertragsschluss Ihren Wohnsitz oder Ihren gewöhnlichen Aufenthalt ins Aus-
land, sind die Gerichte des Staates zuständig, in dem wir unseren Sitz haben.

2  Klagen gegen Sie 
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen Sie bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach
Ihrem Wohnsitz; fehlt ein solcher, nach Ihrem gewöhnlichen Aufenthalt.
Ist der Wohnsitz oder der gewöhnliche Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt,
bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen Sie nach
unserem Sitz oder einer unserer für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung.

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

1  Übergang von Ersatzansprüchen 
Steht Ihnen ein Ersatzanspruch gegen einen Dritten zu, geht dieser Anspruch auf uns über, soweit wir
den Schaden ersetzt.
Der Übergang kann nicht zu Ihrem Nachteil geltend gemacht werden. Richtet sich Ihr Ersatzanspruch
gegen eine Person, mit der Sie bei Eintritt des Schadens in häuslicher Gemeinschaft leben, kann der
Übergang nicht geltend gemacht werden, es sei denn, diese Person hat den Schaden vorsätzlich verur-
sacht.

2  Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprüchen
Sie haben Ihren Ersatzanspruch oder ein zur Sicherung dieses Anspruchs dienendes Recht unter Beach-
tung der geltenden Form- und Fristvorschriften zu wahren, und nach Übergang des Ersatzanspruchs auf
uns bei dessen Durchsetzung durch uns soweit erforderlich mitzuwirken.
Verletzten Sie diese Obliegenheit vorsätzlich, sind wir zur Leistung insoweit nicht verpflichtet, als wir
infolge dessen keinen Ersatz von dem Dritten erlangen können. Im Fall einer grob fahrlässigen Verlet-
zung der Obliegenheit sind wir berechtigt, unsere Leistung in einem der Schwere Ihres Verschuldens
 entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit
tragen Sie.

Wir sind von der Pflicht zur Entschädigung frei, wenn Sie uns arglistig über Tatsachen, die für den Grund
oder die Höhe der Entschädigung von Bedeutung sind, täuschen oder zu täuschen versuchen.
Ist die Täuschung oder der Versuch einer Täuschung durch rechtskräftiges Strafurteil gegen Sie wegen
Betruges oder Betrugsversuches festgestellt, gelten die Voraussetzungen des Satzes 1 als bewiesen.
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1  Prüfung der Beiträge
Wir sind berechtigt und verpflichtet, die Beiträge für bestehende Versicherungen zu überprüfen. Die
 Prüfung erfolgt alle zwei Jahre durch eine neue Kalkulation. Danach wird entschieden, ob:
•  die Beiträge beibehalten werden können
•  eine Anpassung (Erhöhung oder Absenkung) vorgenommen werden muss.
Damit soll sichergestellt werden, dass die Verpflichtungen aus den Verträgen dauerhaft erfüllt werden
können. Des Weiteren soll die Tarifierung risikogerecht sein.

2  Regeln der Prüfung
Für die Prüfung der Beiträge gelten folgende Regeln:
•  Die Prüfung ist stets auf der Basis einer ausreichend großen Zahl abgrenzbarer Risiken durchzu -

führen. 
    •  Wir wenden die anerkannten Grundsätze der Versicherungsmathematik und Versicherungstechnik an.
    •  Versicherungen werden in Risikogruppen zusammengefasst, wenn sie nach mathematischen Grund-

sätzen einen gleichartigen Risikoverlauf erwarten lassen.
    •  Als Grundlage für die Berechnung können interne Daten und übergreifende Daten (z. B. Statistiken

des Verbandes) dienen. 
    •  Im Rahmen der Prüfung vergleichen wir, die Veränderung

–  des Schadenaufwands (bezogen auf die Bemessungsgrundlage) inklusive der voraussichtlichen
Entwicklung zukünftiger Schäden

         –  der Kosten, die den Verträgen zurechenbar sind.
    Es werden hierbei nur Änderungen berücksichtigt, die sich seit der letzten Kalkulation der Beiträge erge-

ben haben. Der Ansatz für Gewinn und Provisionen bleibt unberücksichtigt.

3  Erhöhung und Ermäßigung des Beitrags
Ergibt die Prüfung eine Veränderung von mindestens 3,5 % (Bagatellgrenze), gelten folgende Regeln:
•  im Falle einer Steigerung sind wir berechtigt
•  im Falle einer Verminderung sind wir verpflichtet,
die Beiträge für die bestehenden Verträge anzupassen. Die Anpassung erfolgt ab Beginn der nächsten
Versicherungsperiode.
Wird eine Veränderung von weniger als 3,5 % festgestellt, werden die Beiträge nicht angepasst.

4  Obergrenze für die Anpassung des Beitrags
Ergibt die Überprüfung eine Veränderung von mehr als 10 %, wird die Anpassung des Beitrags auf 10 %
begrenzt.

5  Vergleich mit Beiträgen von neuen Verträgen
Wir können für die bestehenden Verträge höchstens die Beiträge für neu abzuschließende Verträge
 verlangen, wenn folgende Sachverhalte vorliegen:
•  Die ermittelten Beiträge sind für bestehende Verträge höher als die Beiträge für neu abzuschließende

Verträge
    •  Die Tarife für bestehende und für die neu abzuschließenden Verträge enthalten:

–  die gleichen Merkmale für die Berechnung des Beitrags
–  den gleichen Umfang der Versicherung.

6  Vortrag
Es erfolgt ein Vortrag für folgende Sachverhalte:
•  nicht genutzte Veränderungen oberhalb der Bagatellgrenze
•  nicht berücksichtigte Anpassungen unterhalb der Bagatellgrenze
•  nicht berücksichtigte Anpassungen oberhalb der Obergrenze
•  nicht berücksichtigte Veränderungen oberhalb der Beiträge für neue Verträge im Sinne von Ziffer 5.
Diese zunächst ungenutzten bzw. nicht berücksichtigten Erhöhungen können zu einem späteren Zeit-
punkt nachgeholt werden. Reduzierungen werden nachgeholt, sobald die Bagatellgrenze überschritten
wurde.

7  Recht auf Sonderkündigung bei Erhöhung des Beitrags
Erhöhen wir die Beiträge, können Sie den Vertrag kündigen. Dafür haben Sie eine Frist von einem
Monat. Die Frist beginnt, sobald Ihnen die Information über die Erhöhung des Beitrags zugegangen ist.
Die Kündigung wirkt sofort, frühestens jedoch, wenn der höhere Beitrag wirksam wird. Wir haben Sie in
der Mitteilung auf das Recht, zu kündigen, hinzuweisen. Die Mitteilung muss Ihnen spätestens einen
Monat, bevor die Erhöhung der Beiträge wirksam wird, zugehen.

Für die erstmalige Festlegung des Beitrages ist unter anderem das Alter des Tieres maßgebend. 
Während der Vertragslaufzeit findet jeweils zur nächsten Hauptfälligkeit eine Beitragsanpassung aufgrund
des aktuellen Alters des Tieres statt. Die Entwicklung des Beitrags aufgrund des Alters ist im Antrag bzw.
Versicherungsschein dargestellt. 

Unsere Allgemeine Bedingungen für die Gothaer Tierkrankenversicherung (AVTK 2018) werden ausschließ-
lich zum Vorteil der Versicherungsnehmer und ohne Mehrbeitrag geändert: 
In diesem Fall gelten diese Vorteile ab dem Zeitpunkt der Änderung auch für alle Bestandsverträge, denen
diese Versicherungsbedingungen zu Grunde liegen.

§ 41
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§ 43
Innovationsklausel

18



19

Teil C: Begriffserläuterungen

Mit den nachfolgenden Erläuterungen möchten wir Ihnen die Verständlichkeit schwieriger Fachausdrücke
erleichtern. Sie sind weder Bestandteil des Versicherungsvertrags noch eine Auslegungshilfe für den
 Vertrag.

Begriff Erläuterung

Brachycephales Syndrom Hierbei handelt sich um eine angeborene, erbliche Deformation des Schädels, die zu verschiedenen
gesundheitlichen Problemen führt. Es umfasst die folgenden Hauptkomponenten:
• Zu enge Nasenlöcher (stenotische Nares)
• Abnormal gestaltete Nasenmuscheln
• Zu langes Gaumensegel
• Zu kleiner Kehlkopf und zu geringer Durchmesser der Luftröhre
• Kehlkopfkollaps.

Brachyurie und Anurie Als Brachyurie wird eine angeborene Verkürzung des Schwanzes bei Wirbeltieren bezeichnet. Die vollstän-
dige Abwesenheit des Schwanzes bei normalerweise geschwänzten Tieren wird als Anurie bezeichnet.
 Brachyurie und Anurie ist mit verschiedenen Fehlbildungen der Wirbelsäule vergesellschaftet. Es können
Keilwirbel, Blockwirbel oder Schmetterlingswirbel auftreten; desgleichen Spina bifida. Dadurch kann die
Entwicklung des Rückenmarks gestört sein, sodass es zu neurologischen Störungen der hinteren Körper-
hälfte kommt (z. B.Paraparese, Paraplegie, Harn- und/oder Kotinkontinenz).

Ektropium Auswärtsstülpung des Lidrandes.

Ellbogengelenksdysplasie (ED) Fehlentwicklung des Ellbogengelenks. Als Folge können weitere Erkrankungen wie auch Arthrosen
 auftreten.

Entropium Einstülpung des Lidrandes.

Fragmentierter Processus Fissur oder Separierung des medialen Koronoidalfortsatzes der Elle. 
coronoideus medialis ulnae Defekt im Ellbogengelenk, der zur Ellbogengelenkdysplasie führen kann.

Hüftgelenksdysplasie (HD) Fehlentwicklung des Hüftgelenks, die angeboren und entwicklungsbedingt sein kann.

Isolierter Processus Anconeus (IPA) Abgerissener bzw. nicht verwachsener knöcherner Vorsprung der Elle im Ellbogengelenk. Eine von vier
Erkrankungen, die zur Fehlentwicklung (Dysplasie) des Ellbogengelenks (ED) führen kann.

Kryptorchismus Ein- oder beidseitiges Fehlen des Hodens im Hodensack (Lageanomalie des Hodens).

Nabel- und Eingeweidebruch Austritt von Eingeweiden aus der Bauchhöhle durch eine angeborene oder erworbene Lücke in den tragen-
den Bauchwandschichten

Ostechondrosis Diessecans (OCD) Gelenkerkrankung, bei der sich Risse im Knorpel und/oder im unterliegenden Knochen formen. Eine der
Erkrankungen, die zu ED führen kann.

Patellaluxation Kniegelenksverletzung (Verrenkung der Kniescheibe), die entwicklungsbedingt sein kann.

Persistierende Milchcanini Milchfangzähne, die noch längere Zeit nach dem Durchbruch der bleibenden Fangzähne im Zahnbogen
 verbleiben.

Radius curvus Ellbogengelenkdysplasie (ED).

Urachus persistens Fehlbildung im Nabel- / Blasenbereich.



Informationen zu Ihren Extra-Services

Als Kunde der Gothaer profitieren Sie von zahlreichen Informations- und Soforthilfeleistungen rund um 
die Themen Auto, Reise sowie Haus und Wohnung. Das Gothaer Service-Telefon 0800 4464000 steht Ihnen
hierfür an allen Tagen des Jahres rund um die Uhr zur Verfügung.

Die im Folgenden aufgeführten Extra-Services für unterwegs und für Ihr Zuhause sind kostenfrei für Sie.

Unterwegs und auf Reisen kann viel passieren. Und das nicht nur mit dem Auto. So individuell, wie es Ihre
Situation erfordert, versuchen wir auch, Ihnen zu helfen – schnell und zuverlässig. Hier einige Beispiele:

Services bei Fahrzeug-Ausfall
Damit Sie weiter kommen, wenn Sie einmal liegen bleiben – wir helfen Ihnen:
•  Vermitteln von Pannenhilfs-, Abschlepp und Bergungsdiensten
•  Nennen von KFZ-Werkstätten
•  Organisieren des KFZ-Rücktransports (inkl. Pick-up-Service)

Traveller-Services
Damit Sie Ihre schönsten Wochen im Jahr sicher genießen können – wir helfen Ihnen:
•  Telefonische Dolmetscherdienste
•  Telefonische Reiseberatung (Impf-, Gesundheits-, Devisen- und Aufenthaltsbestimmungen)
•  Nennen und Vermitteln von Hotelunterkünften, Mietwagenstationen, Dolmetschern und
    Rechtsanwälten im In- und Ausland
•  Organisieren einer (vorzeitigen Heim- bzw. verspäteten An-)Reise
•  Nennen und Einschalten von Botschaften und Konsulaten bei Notfällen im Ausland
•  Hilfe bei der Ersatzbeschaffung von Pässen, Führerschein etc. und bei der Kreditkartensperrung

Gesundheits-Services
Damit Sie gut versorgt sind – wir helfen Ihnen:
•  Nennen von qualifizierten Ärzten und Krankenhäusern im In- und Ausland, Rehakliniken etc.
•  Gespräche vermitteln zwischen behandelndem Arzt und Hausarzt
•  Besorgen und Versenden von lebenswichtigen Medikamenten, Brillen und medizinischen

Hilfsmitteln
•  Organisieren von Überführungen und Bestattungen inkl. Abwickeln aller Formalitäten im Ausland
Die Kosten für die vermittelten Leistungen wie z. B. Medikamente oder Bahnfahrkarten werden nicht 
übernommen.

Sie haben sich ausgesperrt? Oder brauchen Sie einfach für eine Renovierung einen Handwerker? 
Es gibt viele Situationen, bei denen wir Sie unterstützen können – schnell und qualifiziert. 

Handwerker-Services
Wir vermitteln Ihnen:
•  Dachdecker
•  Elektro-, Gas- und Wasserinstallateur
•  Gebäudereiniger
•  Glaser
•  Maler
•  Maurer
•  Rundfunk- und Fernsehtechniker
•  Raumausstatter
•  Tischler

Dienstleister-Services
Wir vermitteln Ihnen:
•  Brand- und Wasserreinigung
•  Experten für Alarmanlagen und Stahlschränke
•  Haushüter
•  Hotel
•  Reinigung/Reparatur von Orientteppichen, Gemälden und Antiquitäten
•  Sachverständige
•  Schlüsseldienst
•  Spedition und Möbelpacker
•  Wach- und Sicherheitsdienst

Die Kosten für die jeweiligen Handwerker und Dienstleister werden übernommen, wenn ein Anspruch auf
Leistung im Schadenfall besteht.

Extra-Services 
für unterwegs

Extra-Services 
für Ihr Zuhause
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Gothaer 
Allgemeine Versicherung AG
Hauptverwaltung
Gothaer Allee 1
50969 Köln

Telefon 0221 308-00
www.gothaer.de


